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Ortsgemeinde Berzhahn 

 

 
Markus Hof 

 
Ortsbürgermeister 

 
 
 
 

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Gemeinde Berzhahn  

Sitzungstermin: Donnerstag, 29.09.2022 

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:40 Uhr 

Ort, Raum: 
Kleiner Saal der Mehrzweckhalle Berzhahn, Bahnhofstraße 2, 56459 
Berzhahn 

 
 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil 

 

 Anwesende Mitglieder  

 

 Vorsitz  

 
 Herr  Markus  Hof  

 

 Beigeordnete  

 
 Herr  Jürgen  Steinebach  

 Herr  Heinz  Wengenroth  

 

 Ratsmitglieder mit Stimmberechtigung  

 
 Herr  Winfried  Schneider  

 Herr  Stefan  Kessler  

 Frau  Sandra  Gede  

 Frau  Nelli  Arne  

 Herr  Tobias  Becker  

 Herr  Norbert  Langschied  

 

 Verwaltung  

 
 

 Schriftführer  
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 Presse  

 
 

 Gäste / Zuhörer / weitere Anwesende  

 
  

 
 
 

 Entschuldigte Mitglieder  

 

 Ratsmitglieder mit Stimmberechtigung  

 
 

 Beigeordnete  
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Tagesordnung  

 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Eröffnung der Sitzung 

 
2. 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Westerburg 

(hier: Ortsgemeinden Guckheim und Weltersburg, Photovoltaik-Freiflächenanlage),  
Zustimmungsbeschluss (§ 67 Abs. 2 GemO) 
Vorlage: VO/2022/0376 
 

3. Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige Aufwendung gem. § 100 
GemO 
Vorlage: VO/2022/0379 
 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Durchfühung der Seniorenfeier 
 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 
 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung einer Gedenkfeier zum 50. 
Jahrestag des Hubschrauberabsturzes 
 

7. Verschiedenes 
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Protokoll  

 
 

 

  
TOP 1 Eröffnung der Sitzung 
  

 
Die Mitglieder des Gemeinderates sind durch Einladung vom 19. September 2022 auf Don-
nerstag, den 29. September 2022, 20:00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen 
worden. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekanntgegeben 
worden. 
 
Der Vorsitzende stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Lade-
frist Einwendungen nicht erhoben werden. Der Gemeinderat ist nach Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Die Verhandlungen finden in öffentlicher Sitzung statt. 
 
Nach der Begrüßung durch den Ortsbürgermeister wird folgender Antrag auf Erweiterung der 
Tagesordnung eingebracht: 
 
Nichtöffentlicher Teil  
 
8 Beratung und Beschlussfassung über eine Jahressonderzahlung 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
TOP 2 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Westerburg 

(hier: Ortsgemeinden Guckheim und Weltersburg, Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage),  
Zustimmungsbeschluss (§ 67 Abs. 2 GemO) 
Vorlage: VO/2022/0376 

  

 
Die Verbandsgemeinde Westerburg führt derzeit das Verfahren zur 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg durch. 
 
Gegenstand der Änderungsplanung ist die beabsichtigte Darstellung einer Sonderbaufläche 
in den Gemarkungsbereichen von Guckheim und Weltersburg, die die Einrichtung einer Pho-
tovoltaik Freiflächenanlage ermöglichen soll.  
 
Nach § 67 Abs II GemO bedarf die Änderung des Flächennutzungsplanes der Zustimmung 
der Ortsgemeinden in der VG Westerburg. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn mehr als die 
Hälfte der Ortsgemeinden zugestimmt hat und diesen mehr als zwei Drittel der Einwohner der 
Verbandsgemeinde wohnen. 
 
Es ist zu beachten, dass eine Ablehnung zu begründen ist und grundsätzlich eine Verletzung 
/ Beeinträchtigung der eigenen kommunalen Planungshoheit erfordert. 
Hinweis: Die Beteiligung der Ortsgemeinde ist auch dann erforderlich, wenn nach keiner Be-
trachtungsweise eine Betroffenheit der Kommune festzustellen ist. 
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Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat / Stadtrat / Ausschuss stimmt der 12. Änderung des Flächennutzungs-
planes der VG Westerburg im Bereich der Ortsgemeinden Guckheim und Weltersburg (Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage) zu (§ 67 Abs. 2 Baugesetzbuch). 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige Aufwendung 

gem. § 100 GemO 
Vorlage: VO/2022/0379 

  

 
In der Ortsgemeinde Berzhahn sind im laufenden Haushaltsjahr bei dem Kostenträger 5530 
(Friedhof), Kostenstelle 523112000 (Unterhalt der Außenanlagen) nicht absehbare Mehrauf-
wendungen in Höhe von 15.423,34 Euro angefallen. Für die am Friedhof ausgeführten Arbei-
ten (u.a. Grabfeld erneuern, Fundamente ausheben, Grabsteine entfernen, Thuja Hecke ent-
fernen) war ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 Euro eingeplant. Die tatsächliche Rech-
nung von JP Gartentraum in Rennerod von 10.08.2022 beläuft sich jedoch auf 18.423,34 Euro. 
Somit sind nicht genügend Haushaltsmittel veranschlagt. 
 
Die Mehraufwendungen sind wie folgt zu begründen: 
Im Zuge der ausführenden Arbeiten stellte sich heraus, dass Mehrarbeiten anfallen werden. 
Beispielsweise mussten einige alte Fundamente ausgehoben und entfernt werden, wodurch 
u.a. mehr Arbeitsstunden anfielen, mehr Container für die Entsorgung benötigt wurden und 
mehr Mutterboden geliefert werden musste. 
 
Gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die 
den Umfang und Bedeutung erheblich sind, der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates. 
Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berzhahn sind Aufwendungen bzw. Aus-
zahlungen dann erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 1.500 Euro übersteigen. 
Im vorliegenden Fall ist somit ein Beschluss des Ortsgemeinderates erforderlich. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Berzhahn stimmt der überplanmäßigen Aufwendung 
zu. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
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TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über die Durchfühung der Seniorenfeier 
  

 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Berzhahn möchte grundsätzlich gerne eine Seniorenfeier 
für die Senioren durchführen. Doch aufgrund der Pandemie und der wieder steigenden Fall-
zahlen hält der Gemeinderat aus Fürsorgepflicht gegenüber den Senioren einer Feier in der 
kalten Jahreszeit für nicht angebracht.  
 
Für dieses Jahr ist, wie in den letzten beiden Jahren zuvor, wieder eine Päckchenaktion ge-
plant. 
 
Der Gemeinderat ist sich aber darüber einig, dass eine Seniorenfeier im Frühjahr, wenn die 
Fallzahlen dann hoffentlich wieder fallen, stattfinden soll. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Berzhahn beschließt die Seniorenfeier auf Grund der 
Pandemie auf das Frühjahr 2023 zu verlegen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 
  

 
Die Brennholzpreise müssen aufgrund der aktuellen Lage am Markt angepasst werden.  
Nach eingehender Beratung des Gemeinderates wird folgender Beschluss gefasst. 
 
Beschluss: 
 
Die Holzpreise werden für die Jahre 2022 und 2023 wie folgt festgelegt. Die Abgabe ist auf 8 
Festmeter pro Haushalt beschränkt. Die Änderung gilt ab 01.10.2022. 
 

 
Für das Jahr 

2022 
Für das Jahr 

2023 

 pro Festmeter pro Festmeter 

Flächenlos 27 Euro 27 Euro 

Brennholz lang gerückt  55 Euro 60 Euro 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
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TOP 6 Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung einer Gedenk-

feier zum 50. Jahrestag des Hubschrauberabsturzes 
  

 
Am 05.10.2022 jährt sich der Hubschrauberabsturz zum 50.igsten mal. Die Bundeswehr wird 
aus diesem Anlass am 04.10.2022 eine Kranzniederlegung zu Ehren der damals tödlich ver-
unglücken Soldaten durchführen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegt Ablaufplan der Bundeswehr zu. 
 
 

Zeit  Programmpunkt  Ort  Teilnehmende  

07:30 –   
09:00  

Abfahrt nach Berzhahn   FB 1, TUK Brauheck 
über  
TruKü, Fliegerhorst  

4x Ehrenforma-
tion,  
Fotograf,  
OrdzOffz  

08:45  Treffpunkt Kdore und BG Berzhahn  
  

Bahnhofstraße 2, 
56459 Berzhahn  

Kdore,  
Markus Hof  

09:00 –  
10:00  

Kranzniederlegung am Gedenkstein  

- Begrüßung durch Bürgermeister  

- Rede Kdore  

- Kranzniederlegung - Gedenkmi-
nute  

N 50.54198   
E 008.01638, Berz-
hahn  

Kdore,  
OrdzOffz,  
  

10:00 –  
11:30  

Rückfahrt nach Büchel  Berzhahn  4x Ehrenforma-
tion,  
Fotograf,  
OrdzOffz  

  
Anzug:     
Ehrenposten und Kranzträger  Großer Dienstanzug, Grundform (gem. A1-2630/0-9804, 

Ziff. 3.6.5)  
Abordnung      Dienstanzug, Grundform (gem. A1-2630/0-9804, Ziff. 3.6.5)  
Gäste        Dem Anlass entsprechende zivil Kleidung  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
TOP 7 Verschiedenes 
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Der Ortsbürgermeister informiert den Gemeinderat darüber  

- dass die Spielplatzüberprüfung ohne Mängel war 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Dafür: 9 Dagegen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsgemeinde Berzhahn, 27.03.2023 
   
  Vorsitzender 
   
   
   
   

  Markus Hof 
  Ortsbürgermeister 
 


